






 

Preisblatt für die Versorgung mit Nahwärme (Ensdorf Süd II) 
gültig ab 01. Februar 2020 

 

 1.0 Wärmepreise 

Tarif Nahwärme I 

Dieser Tarif gilt für die Kunden, deren Gesamtanschlusswert 50 kW nicht übersteigt. 

  Brutto Netto 

Arbeitspreis  Ct/kWh 5,59 4,70 

Grundpreis je Anschlussobjekt €/Monat 44,63 37,50 
 

Tarif Nahwärme II 

Dieser Tarif gilt für die Kunden, deren Gesamtanschlusswert zwischen 50 kW und 100 kW liegt. 

  Brutto Netto 

Arbeitspreis  Ct/kWh 5,40 4,54 

Grundpreis je Anschlussobjekt €/Monat 98,18 82,50 
 

Tarif Nahwärme III 

Dieser Tarif gilt für die Kunden, deren Gesamtanschlusswert 100 kW übersteigt und deren Jahres-
Vollbenutzungsstunden im für Raumheizung und Brauchwarmwasserbereitung üblichen Rahmen liegen. 

  Brutto Netto 

Arbeitspreis  Ct/kWh nach Vereinbarung 

Jahresleistungspreis je kW Vertragsleistung €/kW/Jahr nach Vereinbarung 

  Verrechnungspreis je Wärmemengenzähler: 

für eine Vorhalteleistung über 100 kW €/Jahr nach Vereinbarung 

 
 2.0 Hausanschlusskostenbeiträge 

 Brutto Netto 

für den Anschlusswertbereich bis 30 kW € 4.284,00 3.600,00 

über 30 bis 50 kW € 5.117,00 4.300,00 

 über 50 bis 100 kW € 8.211,00 6.900,00 

 über 100 kW individuelle Ermittlung 

 
 3.0 Optional: Wärmeübergabestation und Warmwasserspeicher (Angebot) 

Wir bieten Ihnen verschiedene Ausführungen der Wärmeübergabestation und der Warmwasserspeicher zu 
attraktiven Preisen an. Diese Anlagen sind speziell auf das Gesamtsystem Nahwärme abgestimmt und mit-
einander kompatibel. Wir gewähren beim Kauf einer Wärmeübergabestation eine Gewährleistung ab Kauf-
datum von 5 Jahren, für die restlichen Komponenten 2 Jahre. Bei allen Wärmeübergabestationen ist bereits 
die witterungsgeführte, außentemperaturabhängige Regelung enthalten. Diese muss bauseits nicht mehr in-
stalliert werden. Die Wärmeübergabestationen sind flexibel an die jeweiligen Bedürfnisse anpassbar. Z.B. ist 
ein Fernzugriff per App über Mobiltelefon optional möglich. Die Datenblätter stellen wir Ihnen bzw. dem be-
auftragten Installateur/Architekten gerne zur Verfügung. Bei besonderen Wünschen sprechen Sie uns an.  
 
Wärmeübergabestation: 

a  Brutto Netto 

Danfoss VX-Solo II HWS ECL310/A337 für 1 Radiatoren-HK und  

1 Warmwasser-HK bis 20 kW  
€ 2.558,50 2.150,00 

Danfoss VX-Solo II HWS ECL310/A347 für 1 Fußboden-HK und  

1 Warmwasser-HK bis 20 kW mit STW  
€ 2.725,10 2.290,00 

Danfoss VX-Solo II H2WS ECL310/A367 für 1 Fußboden-HK,  

1 Radiatoren-HK und 1 Warmwasser-HK bis 20 kW mit STW  
€ 3.070,20 2.580,00 

Aufpreis für eine Leistungsanpassung auf 30 kW je Station € 71,40 60,00 

 
 
 
 



 

 
Speicher-Trinkwassererwärmer: 

  Brutto Netto 

Danfoss Speicher-Wassererwärmer W-E 125.81, innen emailliert,  
MG-Schutzanode, mit Wärmedämmung nach DIN, 125 Liter Inhalt 

€ 648,55 545,00 

Danfoss Speicher-Wassererwärmer W-E 150.81, innen emailliert,  
MG-Schutzanode, mit Wärmedämmung nach DIN, 150 Liter Inhalt 

€ 743,75 625,00 

Danfoss Speicher-Wassererwärmer W-E 220.81, innen emailliert,  
MG-Schutzanode, mit Wärmedämmung nach DIN, 220 Liter Inhalt 

€ 838,95 705,00 

 

  4.0 Messung, Ablesung und Abrechnung 

Als Abrechnungszeitraum nach § 24 AVB-
FernwärmeV gilt in der Regel das Kalender-
jahr (365 Tage). Für die im Laufe des Ab-
rechnungszeitraumes gelieferte Wärme wer-
den 11 Abschläge jeweils zum 01. eines je-
den Monats, beginnend ab 01. Februar des 
Abrechnungsjahres, erhoben. Die endgültige 
Abrechnung erfolgt auf der Grundlage der 
Ablesung zum Ende des Abrechnungszeit-
raumes. Als Basis für die Abrechnung die-
nen die Messdaten des Wärmemengenzäh-
lers. Die Messdaten können sowohl manuell 
vor Ort ausgelesen werden, als auch per 
Funk oder Kabel elektronisch erfasst und 
von Ferne ausgelesen werden (siehe hierzu 
die TAB). 

  5.0 Preisanpassung und Preisänderungs-
klausel  

Der Wärmegrundpreis (WGP) wird nach fol-
gender Formel angepasst: 
WGP = WGP0 x (0,30 + 0,30 x L/L0 + 0,40 x 
I/I0)  
Es bedeuten: 
WGP = Wärmegrundpreis neu 
WGP0 = Basis-Wärmegrundpreis zu Vertrags-
beginn 
L =   Lohnindex  
L0 = Basislohnindex  
I =    Investitionsgüterindex  
I0 =  Basisinvestitionsgüterindex  
 
Lohnindex (L): Lohnindex (Basisjahr 2015 = 
100) der tariflichen Monatsverdienste in der 
Gesamtwirtschaft ohne Sonderzahlungen, 
Statistisches Bundesamt, Fachserie 16, Rei-
he 4.3, lfd. Nr. 2.1, Deutschland, WZ 2008, 
D-E o. 37 u. 38/39. 
Basislohnindex (L0): Ausgangswert Basis-
lohnindex (L0 = 104,1) ist der Jahresdurch-
schnittsindex von 2017. 
Investitionsgüterindex (I): Investitionsgüter-
index (Basisjahr 2015 = 100) ohne Umsatz-
steuer, Statistisches Bundesamt, Fachserie 
17, Reihe 2, „Preise und Preisindizes für 
gewerbliche Produkte“, Teil 1, Index der Er-
zeugerpreise gewerbliche Produkte (In-
landsabsatz), 1.1. „Aktuelle Ergebnisse lfd. 
Nr. 3 „Erzeugnisse der Investitionsgüter-
produzenten“. 
Basisinvestitionsgüterindex (I0): Ausgangs-
wert (I0 = 101,8) ist der Jahresdurchschnitts-
index von 2017. 
 
 

 
Der Wärmearbeitspreis WAP wird nach fol-
gender Formel angepasst: 
WAP = WAP0 x (0,70 x G/G0 + 0,30) 
Es bedeuten: 
WAP = Wärmearbeitspreis neu 
WAP0 = Basis-Wärmearbeitspreis zu Ver-
tragsbeginn  
G = Gaspreisindex 
G0 = Basisgaspreisindex 
 
Gaspreisindex (G): Gaspreisindex (Basisjahr 
2015 = 100), Erdgas bei Abgabe an Haus-
halte, Statistisches Bundesamt, Fachserie 
17, Reihe 2, „Preise und Preisindizes für 
gewerbliche Produkte“, Teil 1, Index der Er-
zeugerpreise gewerbliche Produkte (In-
landsabsatz), 1.1. „Aktuelle Ergebnisse lfd. 
Nr. 632. 
Basisgaspreisindex (G0): Ausgangswert (G0 
= 94,0) ist der Jahresdurchschnittsindex von 
2017. 
Unabhängig vom Zeitpunkt der Änderungen 
des Lohn-, Investitions- und Gaspreisindex 
im Verlaufe des Jahres erfolgen Anpassun-
gen des Wärmegrundpreises und des Wär-
mearbeitspreises einmal jährlich jeweils zum 
1. Oktober anhand der aufgeführten Preis-
änderungsklauseln. Dabei werden die dann 
geltenden Indices eingesetzt; maßgeblich für 
die Indices sind die jeweiligen Jahresdurch-
schnittsindices von dem jeweiligen Kalender-
jahr vorangegangenen Kalenderjahr.  
Zu allen Beträgen wird die Umsatzsteuer in 
der jeweiligen gesetzlichen Höhe (zurzeit 19 
%) zusätzlich in Rechnung gestellt. 
Die Anpassung der Preise bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit keiner Vorankündigung. Haben 
sich die Bezugswerte für die Preisänderung 
bis zum Lieferbeginn verändert, so kommen 
bereits ab Lieferbeginn nach Maßgabe der 
Preisänderungsklausel geänderte Preise zur 
Anwendung. Die Preisanpassung ist in der 
Abrechnung zu erläutern. Wenn und soweit 
der Lieferant Preiserhöhungen, die sich aus 
der Preisänderungsklausel ergeben, nicht 
umgehend gegenüber dem Kunden geltend 
gemacht hat, bleibt die spätere Geltendma-
chung vorbehalten. Sollten zukünftig Steuern 
oder sonstige Abgaben oder sich aus ge-
setzlichen Vorschriften ergebende Zah-
lungsverpflichtungen an Dritte hinzukom-
men, welche Versorgungsleistungen betref-
fen und die Kosten des Lieferanten erhöhen, 
so werden diese gesondert umgelegt, sofern 
sie nicht über Preisänderungsklauseln wirk-
sam werden.  
 



 

Entsprechendes gilt, wenn bei Vertrags-
schluss vom Lieferanten in Anspruch ge-
nommene Steuervergünstigungen für den 
Energiebezug während der Laufzeit des Ver-
trages entfallen. 
Werden die den Preisänderungsklauseln zu-
grunde liegenden Indizes oder Tarife nicht 
mehr veröffentlicht, so ist der Lieferant be-
rechtigt, den Bezugsindex durch einen in 
seiner wirtschaftlichen Auswirkung möglichst 
gleichen oder den bisherigen Bezugsgrößen 
nahe kommenden veröffentlichten Index o-
der Tarif zu ersetzen. Die Indizes des Statis-
tischen Bundesamtes werden unter 
www.destatis.de veröffentlicht. 

  6.0 Kosten für Nachprüfung von Messein-
richtungen  

Der Kunde kann jederzeit die Nachprüfung 
der Messeinrichtungen durch eine Eichbe-
hörde oder eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichge-
setzes verlangen. Stellt der Kunde den An-
trag auf Prüfung nicht bei der GWBS, so hat 
er diese vor Antragstellung zu benachrichti-
gen. Ergibt die vom Kunden beantragte 
Nachprüfung der Messeinrichtung, dass die 
Abweichung innerhalb der gesetzlich festge-
legten Verkehrsfehlergrenze liegt, so werden 
für den Ein- und Ausbau sowie für die Prü-
fung die entstandenen Kosten einschl. Ver-
waltungsaufwand, mindestens jedoch 315,35 
€ (265,- € netto), berechnet. 

       7.0 Zahlung und Verzug 

Der Kunde ist zur Teilnahme am Lastschriftver-
fahren durch Erteilung einer Einzugsermächti-
gung verpflichtet, sofern er zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses über ein Bankkonto verfügt 
oder während der Vertragslaufzeit ein solches 
eröffnet. 
Für jede schriftliche Mahnung wird unbeschadet 
des Anspruchs auf gesetzliche Verzugszinsen 
ein Betrag von 2,60 € berechnet. 
Bei Einstellung der Versorgung nach § 33 Abs. 2 
AVBFernwärmeV sind vor Wiederaufnahme au-
ßer rückständigen Beträgen die Kosten für die 
Einstellung und Wiederaufnahme der Versorgung 
einschl. Verwaltungsaufwand (§ 33 Abs. 3), min-
destens jedoch 91,63 € (77,00 €), zu bezahlen. 

 8.0 Umsatzsteuer 

In allen Preisen, die der Umsatzsteuerpflicht unter-
liegen, ist die Mehrwertsteuer in der jeweils ge-
setzlich festgelegten Höhe (z.Zt. 19%) enthalten. 
(...) = Nettopreise ohne Mehrwertsteuer.

 (02/2020) 
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Technische Anschlussbedingungen  
für die Nahwärmeversorgung (TAB) 

  
 
 
der Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH (GWBS) für den Anschluss und die Lieferung von Wärme 
aus einem Nahwärmenetz  
 
 
1. Allgemeines  

1.1 Diese „Technischen Anschlussbedingungen“ 
(TAB) gelten für den Anschluss und den Betrieb von 
Anlagen, die an ein Nahwärmenetz der GWBS 
GmbH angeschlossen werden. Sie sind Bestandteil 
des zwischen dem Kunden und der GWBS abge-
schlossenen Wärmeversorgungsvertrages und sind 
bereits bei der Planung für den Anschluss und der 
kundeneigenen Wärmeversorgungsanlage zu be-
rücksichtigen. Diesem Vertrag liegen die „Verord-
nung über Allgemeine Bedingungen für die Versor-
gung mit Fernwärme“ vom 20. Juni 1980 in der 
jeweils gültigen Fassung zugrunde. 
  
1.2 Änderungen und Ergänzungen der TAB werden 
auf der Homepage der GWBS veröffentlicht. Sie 
werden damit Bestandteil des Vertragsverhältnisses 
zwischen dem Kunden und der GWBS. Bei allen 
Reparaturen und Anlageänderungen ist die jeweils 
letzte Fassung der TAB zu beachten. Die TAB gel-
ten vom 01.01.2016 an. 
  
1.3 Die an das Nahwärmenetz angeschlossene 
kundeneigene Anlage muss den rechtlichen Best-
immungen und den anerkannten Regeln der Tech-
nik, sowie den vertraglich festgelegten Bedingungen  
entsprechen. Die Heizungsanlage des Kunden darf 
nur von einem anerkannten Vertragsinstallationsun-
ternehmen (VIU) gebaut werden. Die beauftragten 
Planungs- und Installationsunternehmen haben sich 
vor der Arbeitsaufnahme mit der technischen Abtei-
lung der GWBS abzusprechen. Anlagen, die den 
TAB, den gesetzlichen oder behördlichen Bedin-
gungen nicht entsprechen, können bis zur Behe-
bung dieser Mängel von der Versorgung ausge-
schlossen werden. 
 
1.4 Die GWBS kann eine ausreichende Wärmever-
sorgung nur dann gewährleisten, wenn die wärme-
technischen Anlagen auf der Grundlage dieser TAB 
erstellt und betrieben werden.  
  
2. Wärmebedarf   

Planung, Neu- und Umbau der Heizungsanlage des 
Kunden, sowie die Ermittlung der höchsten Wärme-
leistung, sind nach den anerkannten Regeln der 
Technik vorzunehmen (Berechnung nach DIN EN 
12831). Die Berechnung des Wärmebedarfs für die 
Warmwasserbereitung ermittelt sich nach DIN 4708. 
Die in der Planung des Netzes zu Grunde gelegten 
Wärmeleistungen bilden in Abstimmung mit den vor 
genannten Berechnungsverfahren die Grundlage 
zum Abschluss des Wärmeversorgungsvertrags und 

zur Bemessung der Wärmeübergabestation (die 
Daten der Wärmeübergabestation werden dann 
durch die GWBS bereitgestellt). 
Sollte sich der Wärmebedarf während der Vertrags-
laufzeit durch Umbau oder durch zusätzliche bauli-
che Maßnahmen ändern, so ist der Wärmeversor-
gungsvertrag und evtl. die Wärmeübergabestation 
den veränderten Verhältnissen anzupassen.  
   
3. Wärmeträger   

3.1 Als Wärmeträger im Nahwärmenetz dient aufbe-
reitetes Wasser. Es darf nicht verunreinigt oder der 
Anlage entnommen werden. Eine Wasserentnahme 
aus dem Nahwärmenetz zum Auffüllen von Kun-
denanlagen ist nicht gestattet. Um Schäden durch 
verunreinigtes Heizungswasser an der Kundenanla-
ge (sekundärseitig) zu vermeiden, muss das Hei-
zungswasser des Kunden aufbereitet werden (siehe 
VDI 2035 Blatt 1 und 2, „Vermeidung von Steinbil-
dung und Korrosionsschäden“). Der Einbau eines 
Schlammabscheiders auf der Kundenseite (sekun-
därseitig) wird zwingend vorgeschrieben. 
  
3.2 Das Nahwärmenetz der GWBS wird außentem-
peraturabhängig gleitend mit Vorlauftemperaturen 
zwischen max. 80°C und min. 55°C betrieben. Die 
GWBS ist berechtigt, die Vorlauftemperatur in den 
Nachtstunden (22.00 Uhr - 06.00 Uhr) abzusenken. 
In regelmäßigen Abständen wird GWBS die Vorlauf-
temperatur auf mehr als 70°C anheben, unabhängig 
vom tatsächlichen Bedarf. 
  
3.3 Für die Kundenanlage gilt, dass die Dimensio-
nierung der Rohrleitungen, Heizkörper, Luftheizge-
räte und Warmwasserbereiter so gewählt werden 
muss, dass die Rücklauftemperaturen kundenseitig 
45°C nicht überschreiten. Die Spreizung (Differenz 
zwischen Vorlauftemperatur und Rücklauftempera-
tur) auf der Kundenseite (sekundärseitig) muss > 30 
K (30°C) sein. Die größtmögliche Auskühlung des 
umlaufenden Heizwassers in der Kundenanlage ist 
anzustreben, damit die Leistungsfähigkeit des Nah-
wärmenetzes steigt und der Energieaufwand für den 
Wärmetransport verringert wird. 
  
4. Übergabestation, Heizungsanlage, Plomben-
verschlüsse   

4.1 Die Wärmeübergabestation ist das Bindeglied 
zwischen Hausanschluss und Kundenanlage und 
somit Teil des Hausanschlusses. Sie hat die Aufga-
be, Wärme in der vertragsgemäßen Form (Tempe-
ratur und Volumenstrom) an das kundeneigene 
Wärmenetz im Gebäude zu übergeben (Anlage 1). 
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Sie wird vom Kunden erstellt und unterhalten. Die 
Eigentumsgrenze bildet der anlagenseitige Flansch 
bzw. die anlagenseitige Verschraubung / Gewinde-
verbindung an dem GWBS-eigenen Absperrorgan 
des Nahwärmenetzes. Der Abstand zwischen Ei-
gentumsgrenze und Wärmemengenzählung darf 
höchstens 5 Meter betragen.  
 
4.2 Eventuell erforderlich werdende Veränderungen 
oder Neueinstellungen in den Übergabestationen 
dürfen nur von fachkundigem Personal vorgenom-
men werden. Diese Eingriffe sind der mit der techni-
schen Abteilung der GWBS vorher abzustimmen. 
Lediglich im Schadensfalle (Rohrbruch o.ä.) ist der 
Kunde berechtigt, die beiden Hauptabsperrventile 
auf der Abnehmerseite zu schließen.  
  
4.3 Der Übergaberaum und die technischen Einrich-
tungen müssen jederzeit ohne Schwierigkeiten für 
Mitarbeiter der GWBS oder deren Beauftragte zu-
gänglich sein. Der Übergaberaum soll nicht neben/ 
unter Schlafräumen und sonstigen gegen Geräu-
sche zu schützenden Räumen angeordnet werden.  
  
4.4 Der Lieferumfang der GWBS ist aus dem Anla-
genschaltbild (Anlage 1) zu entnehmen. Vom Kun-
den sind beizustellen:  1 Stromanschluss 230 V, 
16 A in der Nähe der Übergabestation. Der 
Stromverbrauch der Anlage wird vom Kunden 
getragen. Zur Montage der Wärmeübergabesta-
tion ist eine freie Wandfläche im Bereich der 
Wand- oder Bodendurchführung der Hausan-
schlussleitung zur Verfügung zu stellen. Es 
empfiehlt sich, im Anschlussraum einen Boden-
ablauf für evtl. austretendes Heizwasser vorzu-
sehen (Entwässerung).  
Sofern die GWBS mit der Lieferung der Wärme-
übergabestation beauftragt wurde, gehört ein 
Außentemperaturfühler zum Lieferumfang. Zum 
Anschluss an die Wärmeübergabestation ist 
vom Kunden ein Kabel (Querschnitt mind. 3 x 
1,5 mm²) vom Außentemperaturfühler bis zur 
Wärmeübergabestation zu verlegen. Die Monta-
ge des Außentemperaturfühlers erfolgt durch 
den Kunden. Der elektrische Anschluss der 
Wärmeübergabestation muss nach VDE 0100 
durch ein zugelassenes Fachunternehmen im 
Auftrag des Kunden erfolgen. 
 
4.5 Die gesamte Kundenanlage besteht aus: Wär-
meübergabestation mit Wärmetauscher, Raumhei-
zung, ggf. lufttechnischen Anlagen, ggf. Brauch-
wassererwärmung und Druckhaltung.  
  
4.6 Alle Dichtungsmaterialien für Flansche, Ver-
schraubungen, etc., in den von Heizwasser der 
GWBS durchflossenen Anlageteile, sind so zu wäh-
len, dass leicht alkalisches Heizwasser (ph-Wert 
max. 9,0) keine Beeinträchtigung der Abdichtfähig-
keit hervorrufen kann.  
 
4.7 Um Korrosionen am Wärmetauscher und den 
vorgeschalteten Leitung bis zur Wärmeübergabe-
station und damit die Gefahr des Übertritts von 
Heizwasser in die Kundenanlage oder umgekehrt zu 
verhindern, müssen die Heizflächen der Warmwas-
serspeicher aus korrosionsbeständigen Werkstoffen 
sein. Insbesondere ist von dem vom Kunden beauf- 

tragten VIU darauf zu achten, dass die Werkstoff-
wahl dementsprechend vorgenommen wird (i.d.R.  
sind die Wärmetauscher der Wärmeübergabestation 
aus Edelstahl). 
 
4.8 Die Heizungsanlage des Kunden wird indirekt 
(d.h. über einen Wärmetauscher) an das Nahwär-
menetz angeschlossen.  
  
4.9 Die Auslegung der Heizflächen des Wärmetau-
schers erfolgt entsprechend dem maximalen Wär-
mebedarf der Raumheizung und der lufttechnischen 
Anlagen, den vereinbarten Heizwassertemperaturen 
(Pkt. 3.2) und den Temperaturanforderungen der 
Heizungsanlage. Die Wärmeübergabestation incl. 
aller Armaturen und des Wärmezählers ist auf einen 
Differenzdruck von 600 mbar auszulegen.  
  
4.10 Der Durchfluss am Wärmetauscher ist durch 
ein Temperatur- oder Mengenbegrenzungsventil so 
geregelt, dass das Heizwasser auf der Netzseite 
mindestens auf 50 °C abgekühlt wird.  
 
4.11 Der Wärmemengenzähler wird von der GWBS 
geliefert und eingebaut. Der Wärmemengenzähler 
ist ein sog. elektronischer intelligenter Wärmezähler, 
d.h. die gemessenen Werte können sowohl manuell 
als auch auf elektronischem Wege –z.B. per Funk 
oder über ein GWBS-eigenes Fernmeldekabel- 
jederzeit ausgelesen werden. Die GWBS wird die 
Daten aus dem Wärmemengenzähler zu Abrech-
nungszwecken und zur Optimierung der Nahwär-
menetzfahrweise regelmäßig auslesen und auswer-
ten. In der Regel werden die Daten jedoch monat-
lich ausgelesen und verarbeitet und nur zu den vor 
beschriebenen Zwecken verwendet. Eine Weiterga-
be der Daten an Dritte erfolgt nicht. 
  
4.12 Als Wärmeübergabestation sollte folgendes 
Fabrikat mit nachfolgender Ausstattung zum Einsatz 
kommen:  
Fernwärmekompaktstation Fabrikat Danfoss, 
Typ VX Solo II HWP mit der elektronischen Re-
gelung EC 310/A247 und Varianten der Station.  
 
Hierbei ist zu beachten, dass je nach Notwendigkeit 
verschiedene Konfigurierungen auf der Sekundär-
seite (kundenanlagenseitig) möglich sind. Bspw. 
mehrere Heizkreise für Fußbodenheizungen, Heiz-
körperheizkreise, Warmwasserbereitung mit/ohne 
Speicher, per App steuerbare Heizungsregelung, 
etc. Die Konfiguration muss rechtzeitig erfolgen. Ein 
Anschluss auf der Primärseite ist ausgeschlossen. 
Die GWBS bietet seinen Wärmeversorgungsver-
tragskunden verschiedene Wärmeübergabestatio-
nen mit/ohne Warmwasserspeicher an (Anlage 3). 
 
4.13 Die Anlagen der GWBS müssen zum Schutz 
vor unbefugter Entnahme von Heizwasser oder der 
unbefugten Ableitung von Wärmeenergie plombiert 
sein. Plombenverschlüsse der GWBS dürfen nur mit 
Einwilligung der GWBS geöffnet werden.  
  
4.14 Stellt ein Kunde oder dessen Beauftragter fest, 
dass Plomben fehlen oder beschädigt sind, so ist 
dies der GWBS unverzüglich mitzuteilen. Die Kos-
ten der Wiederherstellung der Plomben werden von 
der GWBS getragen.   
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4.15 Stellen die GWBS das Fehlen oder die Be-
schädigung von Plomben an den Anlagenteilen bis 
zur Übergabestelle fest, so sind die Kosten der 
Wiederherstellung vom Kunden zu erstatten.  
 
4.16 Haupt- und Sicherungsstempel (Marken 
und/oder Plomben) der Messgeräte dürfen nicht   
 
 
beschädigt oder entfernt werden. Ist dies der Fall, 
so ist die GWBS sofort hiervon zu unterrichten. 
 
5. Brauchwassererwärmung 

5.1 Die GWBS behält sich bei Bedarf vor, zur Opti-
mierung der Wärmeerzeugung, die Beheizung des 
Brauchwasserspeichers zeitlich zu begrenzen. Hier-
für können alle Heizungsregler miteinander vernetzt 
und über den Masterregler der Wärmeübergabesta-
tion gesteuert werden. Die erforderlichen Parameter 
für die Einbindung des kundenseitigen Reglers 
(sofern nicht von GWBS geliefert) sind bei der 
GWBS zu erfragen.   
 
5.2 Der Brauchwarmwasserspeicher muss so gere-
gelt sein, dass er im Normalbetriebe (außerhalb der 
täglichen Aufheizung) beladen wird. Die GWBS 
kann zu Spitzenlastzeiten (tägliche Aufheizzeit) die 
Brauchwassererwärmung unterbrechen und wäh-
rend des Normalbetriebs einschalten.  
  
5.3 Für die Erzeugung von Brauchwarmwasser 
sollten Speicherladesysteme angeschlossen wer-
den.  Die Speicherkapazität ist so zu bemessen, 
dass mindestens der halbe durchschnittliche Ta-
gesbedarf abgedeckt werden kann.  
  
5.4 Um Korrosionen und damit die Gefahr des Über-
tritts von Heizwasser in das Trinkwasser oder um-
gekehrt zu verhindern, müssen die Heizflächen der 
Warmwasserspeicher aus korrosionsbeständigen 
Werkstoffen sein.   
 
5.5 Damit auch im Sommer, bei niedriger Vorlauf-
temperatur des Nahwärmenetzes die Legionellen-
schaltung durchgeführt werden kann, ist bei indirek-
tem Anschluss des Warmwasserspeichers der 
Wärmetauscher dem entsprechend auszulegen.  
Empfehlung: Der Speicher ist so auszulegen, dass 
bei der niedrigsten Vorlauftemperatur während der 
Ladezeit (Primärnetz ca. 60°C), einer Rücklauftem-
peratur von 40°C (Speicher) und einer Warmwas-
sertemperatur von 50°C (Speicher) die volle Leis-
tung erreicht wird. 
  
6. Abnahme, Inbetriebnahme, Einregulierung, 
Wartung   

6.1 Vor der Inbetriebnahme sind alle an die Sekun-
därseite der GWBS verbundenen Anlagenteile einer 
ordnungsgemäßen Dichtigkeits- und Druckprobe mit 
Kaltwasser von mindestens dem 1,3-fachen maxi-
malen Betriebsdruck zu unterziehen. Der Prüfdruck 
muss drei Stunden gehalten werden.  
Ein Beauftragter der GWBS ist berechtigt, an der 
Druckprobe teilzunehmen. Vor Inbetriebnahme sind 
die Druckfestigkeit und die Dichtheit der GWBS vom 
VIU zu bescheinigen.  
 

6.2 Eigenmächtiges Füllen/in Betrieb nehmen der 
Anlage ist untersagt. Sollten bei Zuwiderhandlungen 
direkte oder indirekte Schäden oder Kosten entste-
hen, so gehen diese zu Lasten des Veranlassers.  
 
 6.3 Im Hinblick auf die bei Warmwasserbereitungs-
anlagen stets vorhandene Korrosionsgefahr auf der 
Brauchwasserseite, wir dringend empfohlen, die  
 
Warmwasserbereiter einmal jährlich zu reinigen und 
auf Dichtigkeit überprüfen zu lassen. Bei Ausfall der  
Heizung hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass 
das Wasser in der Hausanlage nicht gefrieren kann. 
Bei großem Frost und längerer Dauer der Störung 
ist die Anlage ggf. zu entleeren. Schäden, die durch 
die Nichtbeachtung der Gefahr entstehen, gehen zu 
Lasten des Kunden.  
 
6.5 Zur Inbetriebnahme ist der Nachweis des 
durchgeführten und obligatorischen hydraulischen 
Abgleichs vorzulegen (Einregulierung der Wärme-
senken). Die Anlage ist zu entlüften. 
 
6.6 Der gewünschte Inbetriebnahmetermin ist min-
destens 2 Tage im Voraus der GWBS mitzuteilen. 
 
6.7. Alle sekundärseitig angeschlossenen Anlagen 
und Anlagenteile nach der Eigentumsgrenze sind 
vom Kunden auf eigene Rechnung zu warten und 
instand zu halten. 
  
7. Hausanschluss und Hauseinführung  
  
Folgend sind drei Möglichkeiten der Hauseinführung 
dargestellt. Die Skizzen zeigen die Hauseinführung 
mit einem TWIN-Rohr.  
Beim Standard Rohr werden zwei Einführungen 
benötigt, da Vorlauf und Rücklauf jeweils in einem 
separaten Mantelrohr sind. Vor Beginn der Tiefbau-
arbeiten ist die Hausanschlussleitung an der Grund-
stücksgrenze freizulegen.  Bei einem gemeinsamen 
Termin mit einem Meister der GWBS ist die Verle-
gung der Leitungsführung zu besprechen. In diesem 
Gespräch werden sämtliche Abmessungen vom 
Graben und  der Hauseinführung festgelegt.  
Des Weiteren wird Ihnen auch mittgeteilt, welche 
Bauteile von der GWBS bereitgestellt werden. Die 
Hausanschlussleitung darf nicht überbaut und be-
pflanzt werden (Schutzstreifenbereite 3 m) und 
muss zugänglich bleiben. In der Regel wird die 
gleiche Trasse gewählt, wie für die sonstigen Lei-
tungen (Trinkwasserhausanschluss, Telekommuni-
kation, Kabel, etc.).  
Die GWBS wird versuchen, mit den anderen Lei-
tungsbetreibern eine gemeinsame Trasse festzule-
gen und die Verlegung zu koordinieren.  
  
7.1 Die Hauseinführung in den Keller ist die güns-
tigste und einfachste Lösung. Bei einem Schadens- 
fall kann die Leitung einfach und schnell zur Repa-
ratur erreicht werden (Bild 1). 
 
7.2 Für die Hauseinführung durch die Bodenplatte, 
wenn kein Keller vorhanden ist, gibt es zwei Mög-
lichkeiten: Befindet sich der Hausanschlussraum an 
einer Außenwand, wird ein vorgefertigter Bogen in 
die Nahwärmeleitung eingebaut (Bild 2). 
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7.3 Für die Hauseinführung durch die Bodenplatte, 
wenn kein Keller vorhanden ist und sich der Haus-
anschlussraum mitten im Gebäude befindet, wird 
ein Hausanschlussschacht (80 cm x 80 cm) benö-
tigt. Ein Leerrohr wird vom Schacht bis zur Außen-
kante des Gebäudes verlegt. Durch dieses Leerrohr 
wird die Nahwärmeleitung hindurchgeschoben.  
 
Das Leerrohr wird benötigt, damit bei einer Leckage 
die Nahwärmeleitung wieder herausgezogen wer-
den kann. Wäre die Nahwärmeleitung eingegraben 
könnte das Gebäude bei einer Leckage nicht mehr 
beheizt werden (Bild 3). 
 
7.4 Sofern nach Erstellung des Anschlusses an das 
Nahwärmenetz Veränderungen an der Dimension, 
an der Lage des Anschlusses oder am Anschluss-
punkt am Gebäude erforderlich werden, die nicht 
auf Veranlassung der GWBS erfolgen, so trägt der 
Anschlussnehmer (i.d.R. der Grundstückseigentü-
mer) die Kosten, die für die Veränderung / Anpas-
sung des Hausanschlusses anfallen. Notwendige 

Veränderungen / Anpassungen sind rechtzeitig mit 
der GWBS abzustimmen und zu beantragen. 
 
7.5 Der Anschluss an das Nahwärmenetz der 
GWBS ist rechtzeitig mit dem entsprechenden Vor-
druck (Anlage 2) –mindestens 8 Wochen vor dem 
gewünschten Anschlusstermin- zu beantragen. Mit 
seiner Unterschrift erteilt der Kunde der GWBS den 
verbindlichen Auftrag zur Erstellung des Anschlus-
ses an das Nahwärmenetz. Folgende Unterlagen 
sind mit einzureichen: 
 

• Lageplan mit Hausgrundriss im Maßstab 
1:500 

• Kellergrundriss bzw. Grundriss mit An-
schlussraum im Maßstab 1:100 

• Beheizte Wohn- und Nutzfläche in m² 
• Geodätische Höhe OK Kellerfußboden 

bzw. OK des Anschlussraumes 
• Schaltschema der kundeneigenen wärme-

technischen Anlagen 
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Bild 2 
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Bild 3 
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Anlage 1 (TAB) 
„Anlagenschaltbild Wärmeübergabestation mit indirektem Anschluss und mit Warmwasserspeicher“ (je nach Konfiguration und kundenseitiger Anforderung sind Abweichungen 
vom gezeigten Anlagenschema möglich). Wichtig: Position 19 „Schlammabscheider“, dieser ist in jedem Fall auf der Kundenseite nach der Wärmeübergabestation einzubauen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1:   Absperrventil Hausanschluss Primärseite (GWBS) 
2:   Absperrventil Wärmeübergabestation Primärseite (Kunde) 
3:   Entleerung 
4:   Schmutzfänger 
5:   Manometer 
6:   Thermometer 
7:   Umschaltventil 
8:   Regelventil 
9:   Wärmetauscher 
10: Sicherheitsventil 
11:  Umwälzpumpe 
12:  Rückschlagventil 
13:  Wärmeversorgungsanlage (Kunde) 
14:  DAG 
15:  Warmwasserbereiter/Speicher 
16:  delta-pV-Regler 
17:  Regelung Wärmeübergabestation mit Leistungsbegrenzer 
18:  Wärmemengenzähler mit zwei Fühlern für VL/RL 
19: Schlammabscheider 

G
W

B
S

 
K

u
n

d
e 

Außenfühler 

Leistungsbegrenzung 
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Beispielschaltbilder Praxis 
1.1 Anlagenschaltbild mit Danfoss VX Solo II HWS (ECL 310/A337) bis 20 kW mit 1 x Rad.-Heizkreis und 1 x WW-Heizkreis 
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Beispielschaltbilder Praxis 
1.2 Anlagenschaltbild mit Danfoss VX Solo II HWS (ECL 310/A347) bis 20 kW mit 1 x FB-Heizkreis und 1 x WW-Heizkreis 
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Beispielschaltbilder Praxis 
1.3 Anlagenschaltbild mit Danfoss VX Solo II H2WS (ECL 310/A367) bis 20 kW mit 1 x FB-Heizkreis, 1 x Rad.-Heizkreis und 1 x WW-Heizkreis 
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Beispielschaltbilder Praxis 
1.4 Anlagenschaltbild mit Danfoss Speicher Trinkwassererwärmer Typ W-E 125.81 (125 Liter), W-E 150.81 (150 Liter) und W-E 220.81 (220 Liter) 
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Anlage III zur AVBFernwärmeV 
 

- Kosten für die Herstellung und Veränderung des Nahwärmehausanschlusses -  
(gültig ab 01. Januar 2018) 

 

 1. Vertragsabschluss 
Die Gas- und Wasserwerke Bous-Schwalbach GmbH 
(GWBS) schließen den Versorgungsvertrag mit dem Ei-
gentümer des anzuschließenden Grundstückes ab. In 
Ausnahmefällen kann der Vertrag auch mit dem Nut-
zungsberechtigten z. B. Mieter, Pächter, Erbbauberechtig-
ten, Nießbraucher abgeschlossen werden. Tritt an die 
Stelle eines Hauseigentümers eine Gemeinschaft von 
Wohnungseigentümern im Sinne des Wohnungseigen-
tumsgesetzes vom 15.03.1951, so wird der Versorgungs-
vertrag mit der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer 
abgeschlossen. Jeder Wohnungseigentümer haftet als 
Gesamtschuldner. Die Wohnungseigentümergemeinschaft 
verpflichtet sich, den Verwalter oder eine andere Person 
zu bevollmächtigen, alle Rechtsgeschäfte, die sich aus 
dem Versorgungsvertrag ergeben, mit Wirkung  für und 
gegen alle Wohnungseigentümer mit der GWBS abzu-
schließen und personelle Änderungen, die Haftung der 
Wohnungseigentümer berühren, der GWBS unverzüglich 
mitzuteilen. Wird ein Vertreter nicht benannt, so sind die 
an einen Wohnungseigentümer abgegebenen Erklärungen 
der GWBS auch für die übrigen Eigentümer rechtswirk-
sam. Das Gleiche gilt, wenn das Eigentum an dem ver-
sorgten Grundstück mehreren Personen gemeinschaftlich 
zusteht (Gesamthandeigentum und Miteigentum nach 
Bruchteilen)  

 2. Antrag auf Nahwärmeversorgung 
Der Antrag auf Nahwärmeversorgung und die Herstellung 
des Hausanschlusses muss auf einem bei der GWBS er-
hältlichen Vordruck von dem Grundstückseigentümer ge-
stellt werden. Dem Antrag sind ein Ergänzungsplan mit 
Eintragung des Gebäudes sowie eine Bauzeichnung mit 
Kellergrundriss beizufügen aus der ersichtlich ist, an wel-
cher Stelle der Hausanschluss in das Gebäude eingeführt 
werden soll. Die erforderlichen Unterlagen sind auf dem 
Antragsformular näher spezifiziert. 

 3. Hausanschluss 
Jedes Grundstück oder jedes Haus muss einen eigenen 
Anschluss an die Versorgungsleitung haben. Als Grund-
stück gilt ohne Rücksicht auf die Grundbuchbezeichnung 
jeder zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbst-
ständige wirtschaftliche Einheit bildet. Befinden sich auf 
dem Grundstück mehrere zum dauernden Aufenthalt von 
Menschen bestimmte Gebäude, so können die GWBS für 
jedes dieser Gebäude insbesondere dann, wenn ihnen ei-
ne eigene Hausnummer zugeteilt ist, die für Grundstücke 
maßgeblichen Bedingungen anwenden. Grundsätzlich er-
hält jedes Grundstück nur einen Hausanschluss. Entspre-
chen die GWBS in besonders gelagerten Fällen dem An-
trag auf Herstellung eines zweiten Hausanschlusses, so 
hat der Anschlussnehmer für diesen die tatsächlichen 
Herstellungskosten zu erstatten. Der Abnehmer erstattet 
der GWBS die Kosten für die Erstellung des Hausan-
schlusses. Für den Anschluss an das Nahwärmenetz wird 
ein Hausanschlusskostenbeitrag gemäß § 10 AVBFern-
wärmeV erhoben. Dieser ist dem jeweiligen „Preisblatt 
für die Versorgung mit Nahwärme“ zu entnehmen. Für 
Kundenanlagen mit einem Gesamtanschlusswert über 100 
kW wird der Hausanschlusskostenbeitrag individuell ermit-
telt. 
Für die Umänderung des Hausanschlusses, die durch eine 
Änderung oder Erweiterung der Anlage des Anschluss-
nehmers erforderlich oder aus anderen Gründen von ihm 
veranlasst werden, sind vom Anschlussnehmer die Her-
stellkosten zu erstatten. Sollen auf Grund einer Gesamt-
planung Wohngebiete, Gewerbegebiete, Siedlungen oder 
dergleichen an das Leitungsnetz angeschlossen werden, 
können abweichende Sondervereinbarungen getroffen 
werden; dies gilt ebenfalls für Gewerbe- und Industriean-
schlüsse sowie größere Wohneinheiten. 
 

 
 
Die Erdarbeiten auf dem Grundstück des Anschlussneh-
mers werden durch die GWBS oder deren Beauftragte  
durchgeführt. Sie werden sich bemühen, die Beschädi-
gung der evtl. befestigten oder bepflanzten Oberflächen 
möglichst gering zu halten. Die Wiederherstellung der 
Oberflächen außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes 
und die gärtnerische Rekultivierung obliegen dem An-
schlussnehmer. Der Anschlussnehmer hat die baulichen 
Voraussetzungen für die sichere Errichtung des Hausan-
schlusses, sowie die Räumlichkeiten für die Mess-, Regel- 
und Absperreinrichtungen  zu schaffen. 
Eine Überbauung und Überpflanzung des Hausanschlus-
ses ist nicht statthaft. Die Freilegung der Hausanschluss-
leitung muss zu notwendigen Unterhaltungs-, Reparatur- 
und Instandsetzungsarbeiten stets ohne Behinderung 
möglich sein. Entstehende Mehrkosten durch Befestigung 
der Hausanschlusstrasse sind vom Kunden zu tragen. 

 4. Allgemeines 
Mit der Verlegung des Hausanschlusses sind die GWBS 
berechtigt, auf dem Grundstück und an den Gebäuden 
Hinweisschilder anzubringen. Der Antrag auf Nahwärme-
versorgung und die Herstellung eines Nahwärme-
Hausanschlusses verpflichtet den Anschlussnehmer in-
nerhalb eines Jahres nach Herstellung des Hausanschlus-
ses die Nahwärmeversorgung aufzunehmen. Geschieht 
dies nicht, so sind die GWBS berechtigt, nach Aufforde-
rung und Ablauf einer Frist von 6 Monaten den Hausan-
schluss auf Kosten des Antragstellers wieder vom Versor-
gungsnetz zu trennen. Die GWBS sind nach Kündigung 
der Nahwärmeversorgung und nach dem Ausbau des letz-
ten Zählers in einem Haus berechtigt, den Hausanschluss 
vom Versorgungsnetz zu trennen. 

 5. Inbetriebsetzung, Kundenanlage und Verlegung von 
 Messeinrichtungen 

Die Inbetriebsetzung des Hausanschlusses sowie der 
erstmalige Einbau des Wärmemengenzählers sind mit den 
Pauschalkosten gemäß Ziffer 3 abgegolten. Wenn die An-
lage nach Außerbetriebnahme, z.b. wegen Änderung, Er-
weiterung, Erhöhung des Anschlusswertes erneut ange-
schlossen oder in Betrieb genommen wird, werden alle 
hierdurch entstandenen Kosten einschl. Verwaltungsauf-
wand, mindestens jedoch 91,63 € (77,00 €) je Messein-
richtung berechnet. Gleiches gilt, wenn die erstmalige In-
betriebsetzung aus von der GWBS nicht zu vertretenden 
Gründen nicht möglich ist. Die Inbetriebsetzung des 
Hausanschlusses erfolgt erst, wenn alle Kosten für die Er-
stellung oder Änderung des Hausanschlusses erstattet 
sind. Schäden an der Kundenanlage müssen ohne Verzug 
beseitigt werden. 
Verlegungskosten nach § 18 Abs. 4 AVBFernwärmeV sind 
nach dem tatsächlichen Aufwand zu erstatten. 

 6. Zahlung, Zahlungsverzug und Aufrechnung 
Eine endgültige Rechnungserteilung erfolgt nach Fertig-
stellung des Anschlusses mit den jeweils am Tage der 
Ausführung geltenden Kosten gemäß Ziffer 3. 
Die Hausanschlusskosten und sonstige Leistungsentgelte 
werden nach Fertigstellung des Hausanschlusses fällig; 
sie sind innerhalb 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne 
Abzug zu zahlen. Für jede schriftliche Mahnung wird un-
beschadet des Anspruches auf gesetzliche Verzugszinsen 
ein Betrag von 2,60 € berechnet. Gegen Ansprüche der 
GWBS kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig fest-
gestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 

 10. Umsatzsteuer 
 
In allen Preisen, die der Umsatzsteuerpflicht unterliegen, 
ist die Mehrwertsteuer in der jeweils gesetzlich festgeleg-
ten Höhe (z.Zt. 19 %) enthalten. (...) = Nettobetrag. 






















